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·Hörerschein 

als Hörer zu dem Besuche d.er Vorlesungen der Unfrersitüt Leipzig zugelassen 
zu werden, steht, nach Prüfung der beirrebrachten Legitimationen, ein Bedeuken 
nicht entgegen. 

Leipzig, am 

Der Universitats-Richter 

Demnach ,vird, vorbeMltlich üer Zustimmung der betreffenden Dozenten,• die 
Erlaubnis zum Besuche der Vorlesungen und zur Benutzung der akademischen 
Anstalten hiermit erteilt. 

Leipzig, am ~7, ~~191 L, 

Der Rektor der Universitat 
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<les d Beleg.- Bezeichnung er Vorlesung Name des Dozenten Quittung der Quastur Bescheinigung des Dozenten 
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